
•.1Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-20-081 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
1nvestitionsmaßnahme 

der Transnet BW GmbH, Osloer Straße 15-17, 70173 Stuttgart, vertreten durch die Ge-
schäftsführung , 

Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und EisenbahnP.n, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihre Beisitzerin Stefanie Scheuch 

und ihren Beisitzer Dr. Habibullah Qureischie 

am 07.05.2024 

beschlossen: 

1. Die lnvestiti nsmaßnahme für das Projekt 

,,STATCOM BW" 

wird geneh igt. 

2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis 

31.12.2023. 

3. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei-
lungspflichte' nachzukommen. 

4. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs . 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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Gründe: 
1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt 
,,STATCOM BW" gemäß § 23 Abs.1 S. 1 ARegV. 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektrizitätsübertragungsnetzes mit Sitz in Baden-
Württemberg . 

Die Antragstellerin hat mit Änderungsantrag vom 31 .03.2020 umfangreiche Änderungen und 
technische Erweiterungen im Verfahren BK4-17-031 beantragt. Demzufolge seien in Bezug 
auf das im Netzentwicklungsplan Strom 2019-2030 (NEP 2019-2030) bestätigte dynamische 
Blindleistungsbudget i.H.v. 1700 Mvar insgesamt sieben STATCOM-Anlagen (Static Syn-
chronous Compensator) mit einer Anlagenleistungsklasse von je 250 Mvar in der Regelzone 
der Antragstellerin zu errichten. 

Von diesen sieben STATCOM-Anlagen wurden im Rahmen des Verfahrens BK4-17-031 im 
Zuge des Änderungsantrags vom 31.03.2020 drei STATCOM-Anlagen genehmigt, da dem 
Ausgangsbescheid bereits drei Blindleistungskompensationsanlagen zugrunde lagen. Die 
wesentlichen Ände~ngen bestanden darin, dass anstatt zwei ursprünglich geplanter rotie-
render Phasenschieber nunmehr STATCOM-Anlagen zum Einsatz kommen werden. Somit 
ist im Rahmen der I vestitionsmaßnahme BK-4-17-031 die Errichtung von drei STATCOM-
Anlagen genehmigt worden, die nach dem Planungsstand vom 31.03.2023 an den nachfol-
genden Standorten errichtet werden: Stalldorf ehern. Dellmensingen (im Ursprungsantrag 
wurde ein rotierender Phasenschieber beantragt, der jetzt in einen STATCOM umgeändert 
wurde) und Eichste~en {im Ursprungsantrag wurde ein rotierender Phasenschieber bean-
tragt, der jetzt in einrn STATCOM umgeändert wurde) sowie Wendlingen (bereits im Ur-
sprungsantrag als STATCOM beantragt) . 

Die vier neu hinzugxfügten STATCOM-Anlagen (Nr. 4.-7.) im Änderungsantrag vom 
31.03.2020 wu~den seitens der Besch.lusskammer als Neuantrag des Jahres 2020 gewertet. 
Die geplanten Ande ungen aus dem Anderungsantrag vom 31 .03.2020 an dem Ausgangs-
bescheid BK4-17-031 waren so umfangreich, dass nicht mehr von demselben Projekt ge-
sprochen werden konnte. Der Ausgangsbescheid des Jahres 2017 beinhaltete wie beschrie-
ben lediglich drei Bl)ndleistungskompensationsanlagen. Die vier weiteren beantragten 
STATCOM-Anlagen waren zwar vom bestätigten Blindleistungsbudget des NEP 2019-2030 
umfasst, wurden aber eben nicht im Ursprungsantrag im Jahr 2017 beantragt. Daher handelt 
es sie~. um eine we~entliche technische Erweiterung des Projektes, die nicht im Rahmen 
eines Anderungsan rages berücksichtigt werden konnte. 

Mit Änderungsmitteilung vom 31 .03.2022 aktualisierte die Antragstellerin das Mengengerüst 
entsprechend der Ergebnisse des Netzwicklungsplans Strom 2021-2035 (NEP 2021-2035), 
wonach ein reduzie~es dynamisches Blindleistungsbudget in Höhe von 1.500 Mvar für die 
Regelzone der Antragstellerin bestätigt wurde. Um den Ergebnissen des NEP 2021-2035 
Rechnung zu tragen, reduziere sich der Umfang des gegenständlichen lnvestitionsmaßnah-
menantrags um die ~aßnahmen am Standort Kühmoos. Daher würden im vorliegenden An-
trag lediglich die drei Standorte Höpfingen, Oberjettingen und Weinheim mit einer Gesamt-
leistung von 750 Mvar verbleiben. Weiterhin betrage die maximale Blindleistung (span-
nungshebend bzw. -senkend) der geplanten STATCOM-Anlagen jeweils 250 Mvar. 

Nach erstmaliger A~hörung vom 04.05.2022 aktualisierte die Antragstellerin mit Änderungs-
mitteilung vom 16.01 .2023 das Mengengerüst, indem eine Neuverteilung des im NEP 2021-
2035 bestätigten Mdmentanreservebudgets vorgenommen wurde. Die Antragstellerin führt 
aus, dass die Bundesnetzagentur ein Momentanreservebudget i.H.v . 8,5 GWs genehmigt 
habe, wobei sich das ; nutzbare Momentanreservebudget vom relevanten Frequenzbereich 
zwischen 47,5 und 52,5 Hz ableite und sich zu 1,7 GW berechne. Dieses bestätigte nutzbare 
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Momentanreservebl.Jdget werde zu gleichen Teilen in diesem und im Antrag BK4-17-031 
abgebildet. In diesehl Antrag würden 375 MWs auf die STATCOM-Anlage in Oberjettingen 
und jeweils 250 MW's auf die STATCOM-Anlagen in Höpfingen und Weinheim entfallen. Die 
STATCOM-Anlage bm Standort Oberjettingen solle einen Wirkleistungsbeitrag von mindes-
tens ±75 MW und für mindestens 2,5 Sekunden bereitstellen, während die STATCOM-
Anlagen und an de? Standorten Höpfingen und Weinheim einen Wirkleistungsbeitrag von 
mindestens ±50 MW und für mindestens 2,5 Sekunden an Momentanreserve bere itstellen 
sollen. 

Der im Vergleich zu den anderen beiden Standorten höhere Momentanreservebeitrag am 
Stando1i Oberjettingen begründe sich vornehmlich in der technisch sinnvollsten Ausnutzung 
der hardwarespezifischen Eigenschaften des geplanten wechselrichterbasierten STA TCOM 
im Verhältnis zur bJreitzustellenden Momentanreserve. Gleichermaßen wäre diese Begrün
dung und damit eine Erhöhung der Momentanreserve von 250 auf 375 MWs auch an den 
STATCOM der übrigen Standorte Höpfingen und Weinheim anzuwenden, allerdings sei die 
derzeit bestätigte M~omentanreserve hierfür nicht ausreichend. Im nächsten NEP werde auf-
grund prognostizie er höherer Momentanreservebedarfe eine Erhöhung des genehmigten 
Momentanreserveb dgets erwartet. Auf dieser Basis sei zukünft ig eine Erhöhung der Mo-
mentanreserve aucp an den Standorten Höpfingen und Weinheim zu 375 MWs vorgesehen, 
womit eine über alll Standorte hinweg identische Momentanreservedimensionierung erreicht 
werde. 

Wegen des Menge gerüsts und zur Begründung der Notwendigkeit und der technischen 
Ziele wird auf den 1 halt der Verfahrensakte und ferner auf den NEP verwiesen. 

1Die vorliegende lnvi stitionsmaßnahme stehe in Zusammenhang mit den folgenden Projek-
ten: 

• Projekt-Nr. 1 6 - Blindleistungskompensation durch Drosseln in Baden-Württemberg 
(BK4-15-02~A01 sowie BK4-18-070) 

• 'Projekt-Nr. 7 - Blindleistungskompensation durch spannungshebende Anlagen in 
Baden-Würt emberg (BK4-16-057) 

• Projekt-Nr. j6 -Anlagen zur Spannungsstützung und -regelung sowie Momentanre-
serve in Baden-Württemberg (BK4-17-031) 

Die erstmalige Aktiterung war für das Jahr 2021 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme 
soll im Jahr 2030 stl ttfinden. 

Die Antragstellerin ~at circa.267,8 Mio. Euro als geplante Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten für die Investitionsmaßnahme angegeben. Sie hat keine kostenmindernden Erlöse für 
die Investitionsmaß ahme angegeben. 

Die Antragstellerin mat am 31.03.2020 die Genehmigung der Investitionsmaßnahme fürdas 
Projekt „STATCOM BW" beantragt und in der Folge weitere Informationen zu dem Projekt 
nachgereicht. 

Mit Schreiben vom 4.05.2022 wurde die Antragstellerin erstmalig angehört. Sie hat mit 
Schreiben vom 20. 5.2022 Stellung genommen. 

Die Antragstellerin 'i\'Urde mit Schreiben vom 02.04.2024, aufgrund der Änderung des Men-
gengerüstes mit Änclerungsmitteilung vom 16.01.2023, erneut angehört. Sie hat mit Schrei-
ben vorn 24.04.202~ Stellung genommen. 
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Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Landes Baden-Württemberg ge-
mäß§ 55 Abs. 1 S.12 EnWG unter dem 08.07.2020 über die Einleitung des Verfahrens in-
formiert. 

Unter dem 29.04.2024 wurde der Beschlussentwurf gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem 
Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes Baden-Württemberg zur Stel-
lungnahme übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben 
von diesem Recht Keinen Gebrauch gemacht. 

Wegen weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor der, Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021 , C-718/r a (siehe unten A.). Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor 
(siehe unten 8.). D r Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig (siehe unten C. und D.). 

A. VollständigF Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 
Urteils des Europ'"ischen Geri.chtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli-
che Vorgaben und tur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22. 12.2023 
(BGBI. 1 2023, Nr. ~05 vom 28.12.2023) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzver-
teilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be-
schluss beruht dahJr auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor 
dem Hintergrund ddr Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021 , C-
718/18. 

1. Entscheidu g des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Re-
gulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art . 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute A1t. 59 
Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließlichen 
Zuständigkeit der n~tionalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien inso-
weit durch die Bun~esrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit 
hat der Europäisch~ Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission 
Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließli- · 
chen ZuständigkeitJn der nationalen Reg~lierungsbehörde verletzt, indem es im deutschen 
Recht die BestimmJng der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für 
den Anschluss an ur d den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendba-
ren Tarife , der Bun esregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen 
habe. 

II. iGesetzesre orm und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten de EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 
EuGH vom 02.09.2 121 nunmehr auch hinsichtlich di~ses vierten Klagegrundes umgesetzt 
und insbesondere ie Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und 
Netzentgeltregulier ng an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulie-
rungsbehörde mit Z weisung der ausschließlichen Kompetenz für die Bestimmung der Me-
thoden zur Berechn ng oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den 
Zugang zu den natipnalen Netzen die nach den unionsrecht_lichen Bestimmungen erforderli-
che Unabhängigkei1 erlangt. . 

Die Verordnungserr ächtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21 a 
EnWG a.F. Beide ~egelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbe-
hörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen 
Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. . 

Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf 
einer Übergangszei außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des 
Energiewirtschaftsnrchts an uniqnsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
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entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31 .12.2027) und 
Stroms-~ktor (31. 12 2028). 

1
In der Ubergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 und 
§ 21a Abs. 3 S. 3 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen . Anderer-
seits ermöglicht die! Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes norma-
tives Regulierungsrrcht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, 
jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der 
vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausrei-
chende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regu-
lierungsrahmens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung 
vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

III. Interessen bwägung 

Nach Art. 17 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche 
Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Verord-
nungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulie-
rung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren 
und verlässlichen R~gulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesonde-
re von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21a 
Abs. 3 S. 3 EnWG ab. Einen materiellen W iderspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Euro-
päischen Rechts h~

f
t der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und 

erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des tional etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regulie-
rungsperioden im A reizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer bereits 
laufenden Regulier ngsperiode ist es essentiell , dass der Rechtsrahmen für die gesamte 
Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regulierungspe-
riode sind mit Disko~tinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Über-
gangsregelungen z41r Weitergeltung der materiell europarechtskonformen V<?.rgaben vermie-
den werden können\ Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Ubergangszeit-
raum die notwendigbn Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicher-
heiten nicht nur für ie regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-
nehmer. 

Des W eiteren verla gen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder 
Festlegung der Bedjngungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang "mit ausrei-
chendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 
Abs. 6 der Richtlini~ 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch wür
den substantielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzöge
rungen der laufenden, an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechts-
verordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch 
die Regulierungsbe!lij örde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultati-
onsprozess dürfte e nige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festle-
gung der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre verzö
gern. Diese Gesicht~punkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des 
Energiebinnenmark1s und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich vereinbar. 

B. Rechtsgrun lage 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 23 ARegV. 



1 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18/12, Rz. 32; BGH, Beschluss v. 12.07.2016, EnVR 10/15, 
Rz. 15 - ju ris. 
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C. Formelle R · chtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit d r Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Fri t 

Der Antrag auf Genb hmigung einer Investitionsmaßnahme wurde fristgerecht am 31.03.2020 
bei der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung von Investitionsmaßnahmen 
sind gemäß § 23 A~s. 3 S. 1 ARegV spätestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjah-
res , in dem die lnvd,stition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentuqzu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst-
maligen Aktivierungt Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang zum 
Sachanlagevermög~n erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende Investiti-
onsmaßnahme ist uf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2021 abzustellen. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin urde gemäß § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

IV. Beteiligung vo Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehörden 

Die Regulierungsbe'f.örde des Landes Baden-Württemberg wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 
EnWG von der Einli itung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartell mt sowie der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Baden-
Württemberg wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben. 

D. Genehmigu gsfähigkeit 

Für das Projekt „STATCOM 

ir
BW" ist, mit einem im NEP bestätigten Gesamtbudget i.H.v. 

1.500 Mvar für dyn~mische Blindleistungskompensationsanlagen und i.H.v. 8,5 GWs für 
Momentanreserve der Regelzone der Antragstellerin, eine Investitionsmaßnahme gemäß 
§ 23 ARegV zu gen hmigen. 

1. Erweiterungs- nd Umstrukturierungsinvestition 

Die Genehmigung Jiner Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei-
terungs- und Umstrilikturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen sind 
Maßnahmen zu ver} tehen, die das bestehende Netz nicht nur unbedeutend vergrößern.1 

Dabei beschränkt siph die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische Netzlänge, son-
dern umfasst auch , ie Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. 
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Transportmengenvolumen. Ob eine Erhöhung der Leitungslänge bzw. der Zubau neuer 
technischer Kompo'nenten zu einer nicht nur unbedeutenden Vergrößerung des Netzes führt, 
bemisst sich nicht nur anhand des Verhältnisses zwischen Leitungszubau bzw. Zubau von 
Anlagen und dem Altbestand, sondern muss unter Berücksichtigung der Bedeutung des Zu-
baus für die Transportfunktion des Netzes beantwortet werden. Die Erhöhung der Leitungs-
länge bzw. der Zubau technischer Komponenten stellt danach nur dann eine Erweiterungsin-
vestition i.S.d . § 23 f-bs. 1 S. 1 ARegV dar, wenn damit ein Zubau an der dem Transport 
dienenden und dafür wesentlichen Netzinfrastruktur verbunden ist, der sich auf die Trans-
portfunktion des N~tzes auswirkt und diese erhöht oder verbessert.2 Die Antragstellerin hat 
hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grunde liegenden Investiti-
onsmaßnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt, da durch die Errichtung der drei 
STATCOM-Anlage~ mit dazugehörigen Kurzzeitenergiespeichern ein Beitrag zur Span-
nungsstützung und -regelung sowie Momentanreserve geleistet werden kann und die Trans-
portfunl<tion des Netzes verbessert wird. 

1 
II. Genehmigungsfähigkeit nach§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 11 S. 1ARegV genehmigt die Bundesnetza_~entur Investitionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Ubertragungs- und Fernleitungs-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das 
nationale oder inter ationale Verbundnetz oder für e inen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgung netzes nach § 11 EnWG notwendig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Notwendigkeit er Investitionsmaßnahme für einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener-
g ieversorgungsnetzes ergibt sich bereits aus der Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
Strom 2021-2035 v m 14.01.2022 (Az.: 4.14.01 .02/001#3) durch die Bundesnetzagentur. 
Denn das vorliegen e Projekt ist als Projekt P90 vollumfänglich von dieser Bestätigung um-
fasst. 

Die Bundesnetzage tur hat auf Grundlage der im Abschnitt II B 5.2 der NEP-Bestätigung 
(,,Blindleistungskorn ensation") beschriebenen Methodik folgende Blindleistungsbudgets für 
d ie Regelzone der Antragstellerin, welche zur Umsetzung der beantragten Kompensations-
anlagen zur Verfügung stehen, bestätigt: 

• 0 ,75 Gvar stbtisch induktiver Blindleistung 

• 1, 10 Gvar st tisch kapazitiver Blindleistung 

• 1 ,50 Gvar d~namischer Blindleistung 

Die Antragstellerin ~utzt das bestätigte Blindleistungsbudget von 1,50 Gvar dynamischer 
Blindleistung zur H,lfte für das vorliegende Projekt. 

Die Bundesnetzag:_~tur bestätigte darüber hinaus wie in Abschnitt II B 5 .3 der NEP-
Bestätigung ausgeführt einen durch die Antragstellerin im Rahmen des Projekts zu erbrin-
genden Momentanreservebeitrag in Höhe von insgesamt 8,5 GWs. 

Die Antragstellerin utzt das bestätigte Momentanreservebudget von 8,5 GWs zur Hälfte für 
das vorliegende Pro1ekt. 

2 OLG Düsseldorf, Be~chluss v. 30.09.2020, Vl-3 Kart 706/19 [V]. 
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III. Ersatzanteil 

Die gegenständlich~ Investitionsmaßnahme enthält keinen Ersatzanteil. 

Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich von§ 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Di gegenständliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 31.03.2020 
und somit nach.dertl 17.09.2016 beantragt. 

1 
aei lnvestitionsma~nahmen, die nicht auch dem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. vorhan-
dener Anlagenbestcjlndteile dienen, ist gern. § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV kein Ersatzanteil abzu-
ziehen. Zwar ist vorliegend kein Regelbeispiel gemäß § 23 Abs. 2b S. 7 ARegV einschlägig, 
allerdings ist diese l Aufzählung keinesfalls abschließend, sodass über die ausdrücklich ge-
nannten Beispielsf~lle hinaus auch weitere Fälle möglich sind, in denen ein Ersatzanteil von 
0 Prozent festzusetf en ist. Dies ist vorliegend der Fall . 

So hat die Antragslellerin der Beschlusskammer hinreichend Daten und Informationen, die 
für die Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind, vorgelegt. Die An-
tragstellerin hat gl~ubhaft nachgewiesen, dass das geg~nständliche Projekt ausschließlich 
Investitionen in vollf tändig neu zu errichtende Anlagen bzw. Anlagenbestandteile zum Ge-
genstand hat, die ljrlit keinem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. vorhandener Anlagenbe-
standteile einhergehen. Die vorliegende Investitionsmaßnahme beinhaltet den Neubau von 
drei STATCOM-An(agen mit zugehörigen Energiespeichern sowie neu zu errichtenden Er-
weiterungen in den aeweiligen Schalt- und Umspannanlagen. 

E. Genehmigungsdauer 
' 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be-
nannten Einzelfall u d ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschränkt. 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis 
zum Ende derjenig n Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
Wird ein Antrag ers nach dem Basisjahr, welches nach§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol-
gende Regu lierung pe0 riode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode 
gestellt, ist die Gen~hmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Regulierungsperiodb zu befristen. Das Basisjahr für die aktuelle Regulierungsperiode ist das 
Jahr 202·1. Die Antrhgstellerin hat die Genehmigung der lnvestitionsmaßn·ahme für das vor-
lieg~~de Projekt a~ 31_-03.2020 beantrag~. Damit ist _die Geneh~igung der vorliegenden ln-
vest1t1onsmaßnahme bis zum Ende de-r dritten Reguherungspenode zum 31 .12.2023 zu be-
fristen. 

F. Anpassung der Erlösobergrenze 

Aufgrund der vorliedenden Investitionsmaßnahme können gemäß§ 23 Abs .. 1 S. 3 ARegV 
Kapital- und Betriefkosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze ni, ,mt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 1Nr. 6, 6a ARegV vor. 

1. Umfang der A+ assung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin ~ann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten Investitions-
maßnahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
um die die Erlösobe'rgrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti-
onsmaßnahme bezi~hen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 
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Bei der Anpassung aer Erlösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An-
passung der Erlösobergrenze jeweils anwendbaren Festlegungen zu Kapital- und Betriebs-
kosten sowie zu Betriebskostenpauschalen zu berücksichtigen. 

II. Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der A passung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Da für die vorliegenbe Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im 
Jahr 2021 auszuge~en ist, hätte bei einer entsprechenden Genehmigung der Investitions-
maßnahme bereits zum 01.01.2021 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden kön
nen, da der Antrag hm 31.03.2020 gestellt wurde. Eine solche Anpassung hat in der Regel 
nicht stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmaß-
nahme vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die Erlösobergrenze zum 
01.01.2021 oder sp!.. ter für das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und nach 
der vorliegenden G nehmigung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß§ 5 Abs. 1 
S. 2 ARegV über d s Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungskonto ver-
bucht und mit dem ort geltenden Zinssatz verzinst. 

Eine Anpassung de Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 

III. Nachträgliche orrektur der Anpassung der Erlösobergrenze 

Da es sich bei den pr die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um f lanwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs ~sehen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be-
trachteten Jahr ent;standenen Ist-Kosten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
sich aus der Gegen · berstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß § 5 s. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf 
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des ~lan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt G.I. inzuhalten. 

G. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung Jnthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mitteilungspfli hten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin liat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese konkretisiere~die bereits nach§ 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspfl ichten. 
Die Erfüllung d_ieser IMitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean-
tragung einer Ande ng der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin ird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sach undigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
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o Akti1ierungen als Anlagen in Bau 

o Aktil ierungen als Fertiganlagen 

• Die Abzugsr ositionen 

o ~üc, stellungen 

o Offer'iche Förderungen 

o Son tige kostenmindernde Erlöse 

• Die Parame er 

o Aufgbnommenes Fremdkapital 

o Erha tene Baukostenzuschüsse 

o Tats ·chliche Fremdkapitalzinsen 

rbesteuerhebesatz 

• Angaben zu Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

Bei der Übermittlun dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite det Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen-
den. O~me entspre9henden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die 0islang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsä4hlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
Anfor~~rungen an l[halt und Struk~ur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Anderung de Projektes 

Der Antragstellerin t ird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, insbesonöere Änderungen, die sich auf den lnbetriebna.hmezeitpunkt, die wesent-
liche technische Ge taltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe-
hörde anzuzeigen. 

Änderung des Proj ktes anzuzeigen, ergibt sich aus§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragsfellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht mög lich, zu 
überprüfen, ob die eplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch tatsächlich 
so eingetreten ist. 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall, dass di~ Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern auch 
von der Genehmigu g abweichende Ausführungen. 
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H. Kosten 

Hinsichtlich der Ko~tPn "lrgeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bes~hluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 
werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde isJ zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden dis Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und die 
Beschwerdebegrünclung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde h t keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Stefanie Scheuch 

Beisitzerin 

Dr. Habibullah Qureischie 

Beisitzer Vorsitzender 
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